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Straßenreinigungssatzung

der Samtgemeinde Esens

vom 21. 12. 2005
(Amtsbl. f. d. LK WTM Nr. 12 v. 30. 12. 2005)



2

112/13

§ 1

Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 4 Abs. 1 NStrG) wird den Eigentümern 
der an öffentliche Straßen angrenzenden bebauten und unbebauten Grundstücke 
die Reinigung der öffentlichen Straßen einschließlich Winterdienst auferlegt, so-
weit sich aus dieser Satzung nichts anderes ergibt. Art, Maß und räumliche Aus-
dehnung der Straßenreinigung sind in einer Verordnung der Samtgemeinde ge-
regelt.

(2) Zu den Straßen im Sinne des Absatzes 1 gehören die öffentlichen Straßen, We-
ge und Plätze einschließlich der Fahrbahnen, Gehwege, Gossen, Radwege, 
Parkspuren, Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen ohne Rücksicht dar-
auf, ob und wie die einzelnen Straßenteile befestigt sind.

(3) Die Reinigungspflicht einschließlich Winterdienst obliegt auch den Eigentümern 
solcher Grundstücke, die durch einen Straßengraben, einen Grünstreifen, eine 
Stützmauer, eine Böschung, einen Trenn-, Seiten- oder Sicherheitsstreifen oder 
in ähnlicher Weise von der Straße getrennt sind.

(4) Den Eigentümern werden die Nießbraucher, Erbbauberechtigten, Wohnungsbe-
rechtigten (§ 1093 BGB) und Dauerwohnungs- bzw. Dauernutzungsberechtigten 
(§§ 31 ff. Wohnungseigentumgesetz) gleichgestellt. Diese sind anstelle der Ei-
gentümer reinigungspflichtig. Mehrere Reinigungspflichtige sind gesamtschuldne-
risch verantwortlich.

(5) Soweit die Samtgemeinde reinigungspflichtig ist, obliegt ihr die Reinigung als öf-
fentliche Aufgabe.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Land-
kreis Wittmund in Kraft.


